
wahl von 35 Mitgriedern der vollversammlung der
Landwirtschaftskammer für Oberösterreich

D GcK
betreffend die Auflage der Wählerinnen- und Wählerverzeichnisse

Gemäß g 17 Abs. 1 der Landwirtschaftskammerwahlordnung 1gr3, LGBI. Nr 4311973, in der Fassung derVerordnung LGB|. Nr.59/2014,wird das Wählerinnen- und Wäh lerverzeichnis (werden d ie Wählerinnen- und Wählerverzeichnisse) ab
:f., P.ez.emhe.rZQ?.Q durch vierzehn Tage zur öffentlichen Einsicht in den Räumen

d e s- .G_-e_m e_ i n d.e a m.tes $t. Ae-g.idi, 4Z25_.S.t,. Aesidi .:r.Q

aufgelegt und d
angeführten

... ....w_ährend

) wählerinnen- und wählerverzeichnis(se) kann innerhalb derFrist während der Amtstage zu folgenden Tagesstunden Einsicht genommen werden
de,r.Amtss.tund-e_n ... .

Berichtigungsanträge 
. 
gegen d.as (!ie) wählerinnen- und wähler verzeichnis(se) können während der Auflagefrist beim (im)

Wählerinnen- und Wählerverzeichnis(se) Einsicht nehmen und davon Abschriften oder vervielfältigungen herstellen.

lese Auflage hiemit ortsübrich kundgemacht. rn dieses (diese

Bezüglich der Berichtigungsanträge wird auf $ 18 der Landwirtschaftskammerwahlordnung 1973 verwiesen, der folgenden worflaut hat:

Berichtigungsantragsstellerinnen bzw. Berichtigungsantragssteller unterliegen dem Amtsgeheimnis.

(2) Stellt jemand in eigener Sache einen Berichtigungsantrag und ist ihm bekannt, dass er im Wählerinnen- bzw. Wählerverzeichnis mehrerer Wahlsprengel aufgenommen ist, oder dass wegenAufnahme oder Nichtaufnahme seiner Person in das Wählerinnen- bzw. Wählerverzeichnis bei einer anderen Behörde als bei derjenigen, bei der er den Berichtigungsantrag stellt, einBerichtigungsverfahren läuft, so hat er dies in seinem Berichtigungsantrag bekanntzugebe n. Dasselbe gilt sinngemäß, wenn jemand anderer wegen Aufnahme vermeintlich Nichtwahlberechtigteroder wegen Nichtaufnahme vermeintlich Wahlberechtigter einen

Der BürgermeisterÄngeschiagen am:

Abgencmmen am:

0 1. 0iz. ?CI?0

Berichtigu ngsantrag stellt."


